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Gutachten 
über den Verkehrswert 
i.S.d. § 194 BauGB 

für die Wohnung Nr. 1 
im 1. Obergeschoss mit 
Abstellraum im Erdgeschoss 
und Stellplatz Nr. S1 im Freien 
Mühlvorstadt 20 
88499 Riedlingen 

Datum: 
Zeichen: 

12. Mai 2025 
250314/01 

Ir ,, 
Von der Industrie-und Handelskammer 
Bodensee-Oberschwaben öffentlich bestellter 
und vereidigter Sochverstöndiger für die 
Bewertung von bebauten und unbebauten 
Grundstücken 

Diplom-Kaufmann (univ.) 

JÖRG KÜNZLE MRICS 
Chortered Surveyor 

(~Ries · 
Professional Mamber of 
the Royal Institution of 
Chartered Surveyors 

Buchenstraße l 
D-88085 Langenargen 

Telefon 07543 -499149 
Telefax 07543-499150 

e-mail Joerg.kuenzla@t-online.de 
Internet www.kuenzle-nel.de 

Auftraggeber: Amtsgericht Biberach - Vollstreckungsgericht- Geschäftsnummer 2 K 38/24 

Wertermittlungsstichtag: 03. Apri l 2025 1 Erstbewertung 

Festgestellter Verkehrswert: 290.000,00 EUR 

Gekürztes PDF-Expose mit 29 Seiten und 2 Anlagen. 
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Seite 2 von insgesamt 29 Seiten 
Gutachten über den Verkehrswert für die Wohnung Nr. 1 im Obergeschoss 
mit Abstellraum im Erdgeschoss und Stellplatz Nr. 51 im Freien, 
Mühlvorstadt 20, 88499 Riedlingen 

Das Gutachten kommt zu folgendem Ergebnis: 

Der Verkehrswert für 

die Wohnung Nr. 1 im Obergeschoss mit 
Abstellraum im Erdgeschoss und Stellp latz Nr. 51 im Freien 

Mühlvorstadt 20, 88499 Riedlingen 
wi rd zum Stichtag 03. April 2025 ermi ttelt mit 

290.000 € 
(in Worten : Zweihundertneunz igtausend Euro) 

Dieser Wert enthält kein Inventa r, kein Mobilia r und keine mögli che Umsatzsteuer. 

Zubehör ist nach Augenschein nicht vorhanden. 
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1. Vorbemerkungen 

Auftraggeber: 

Eigentümer lt. Grundbuch: 

Grund der Gutachtenerstellung: 

Wertermitt lungsstichtag: 

Qualitätsstichtag: 

Tag der Ortsbesichtigung: 

Teilnehmer am Ortsterm in: 

Ende der Recherchen: 

Herangezogene Unterlage n, 
Erkundigungen und Information en: 

Amtsgericht Biberach 
Vollstreckungsger icht 
Alter Postplatz 4 

88400 Biberach 

Aktenzeichen : 2 K 38/24 

1 

Ermittlung des Verkehrswerts zum Zwecke der 
Zwangsverste igerung 

03. April 2025 

03. April 2025 

03. April 2025 

Herr 
Jörg Künzle 

07. Mai 2025 

Q Beglaubigter Grundbuchauszug vom 21.11.2024 

q Teilungserklärung vom 17. Juli 2023 mit 

Abgeschlossenheitsbescheinigung und Teilungsplänen 

q Wohnflächenberechnung 

q Auszug aus dem Liegenschaftskataster 

q Aktueller Grundstücksmarktbericht des Gemeinsamen 
Gutachterausschuss westl icher Landkrei s Biberach bei der 
Stadt Riedlingen 

Q Bodenrichtwerte aus Portal BORIS-BW 

q Qualifizierter Mietspieg el 2024 für Riedlingen für nicht 
preisgebundenen Wohnraum 

Q Auskunft aus dem Bodenschutz- und Alt lastenkataster vom 
17.03.2025 

q Auskunft zu Baulasten, Bauleitplanung und 

Sanierungsvermerk vom 24.03.2025 

q Ortsbesichtigungen am oben angegebenen Datum. 
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2. Beschre ibung des Grundstück s 

2.1. Lage 

Bundesland: 

Landkreis: 

Stadt: 

Einwohnerza hl: 

Lage: 

Entfernungen/ Verkehrsanbindung: 

Wohnlage: 

Art der Bebauung und 
Nutzungen in der Straße: 

Immissionen : 

Topograph. Grundstückslage: 

Baden-Württemberg 

Biberach 

Riedlingen 

ca.11.200 

Riedlingen liegt in einem weiten Talgebiet der Donau, am südlichen 
Fuß der Schwäbischen Alb. Riedlingen bildet 
ein Mittelzentrum innerhalb der Region Donau-lller, dessen 
Oberzentrum die Stadt Ulm ist. Zum Mittelbereich Riedlingen 
gehören neben der Gemeinde selbst die Städte und Gemeinden 
des westlichen Landkreises Biberach. 

Riedlingen ist mäßig gut an das überregionale Verkehrsnetz 
angebunden . Die Stadt hat einen Bahnanschluss, von hier 
verkehren Regionalexpresszüge im Stundentakt nach Sigmaringen 
und Ulm. Von Ulm aus besteht Bahnanbindung an das 
überregionale Netz. 

In Riedlingen kreuzen sich die Bundesstraßen B312 (Stuttgart ­
Reutlingen-Biberach-Memmingen) und B311 (Donaueschingen­
Tuttl ingen-Ulm. 

Linien- und Charterflugverbindungen bestehen über den Flughafen 

Stuttgart (ca. 1,5 Autostunden entfernt) und Flughafen Zürich (ca. 
2,0 Autostunden entfernt) sowie Flughafen Friedrichshafen (ca. 1,0 
Autostunden entfernt). 

Entfernung nach Biberach mit dem Auto ca. 30 Minuten. 
Entfernung nach Sigmaringen mit dem Auto ca. 30 Minuten. 
Entfernung nach Ulm mit dem Auto ca. 60 Minuten. 

Entfe rnung zum Stadtzentrum ca. 200 m. Geschäfte des täg lichen 
Bedarfs sowie Ärzte und Banken sind im Stadtzentrum zu finden . 

Riedlingen verfügt über sämtliche Bildungseinrichtungen bis zum 
Gymnasium und über eine Fernhochschule . Insgesamt guter 
Wohn - und Freizeitwert. 

Gute Wohnlage nahe am Mühlbach gegenüber der Mühlinse l. 

Wohnhäuser und Gewerbebetriebe, offene Bauweise. 

Am Ortstermin nicht feststellbar . 

Das Grundstück ist eben. 
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2.2. Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 

Straßenfront: 

Mittlere Tiefe: 

Mittlere Breite: 

2.3. Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart - und Ausbau: 

Höhenlage zur Straße: 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen : 

Abwasserbeseitigung: 

G renzverhä ltn isse, 
nachbarliche Gemeinsamkeiten: 

Baugrund und Grundwasser, 
soweit augenscheinlich ersichtlich: 

Anmerkung: 

Das Grundstück Flurstück 197 /7, auf dem sich die Wohnung 
befindet, ist rechteckig geschnitten (siehe Abbildung unten) . 

ca.11m 

ca.16 m 

ca.11 m 

Die Straße „Mühlvorstadt" ist eine wenig frequentierte, 
asphaltierte Anliegerstraße (Sackgasse) mit sehr geringem 
Verkehrsaufkommen . 

eben. 

elektrischer Strom, Wasser und Abwasser, Telekomm unikation. 

Kanalanschluss an das öffentliche Kanalnetz vorhanden . 

Das Grundstück ist ohne Abstandsflächen nahezu vollständig 
bebaut. 

gewachsener, normal tragfä higer Baugrund. Keine Grund­
und/oder Hochwassergefährdung der Gebäudesubstanz 
ersichtlich . 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrundsituation 
insowe it berücksichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. 

Bodenrichtwerte eingeflossen ist. 
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Ausfüh rung zu Altl asten: 

Es ist nicht Gegenstand dieses Auft rages, Bodenbeschaffen heit, 
Unte rgrundverhältn isse, evtl. Altl asten und evt l. unte rird ische 

Leitunge n zu untersuche n. Bei der Ortsbesichtigu ng waren an der 
Oberf läche keine Hinwe ise sichtbar die auf besonde re 
wert beeinfl ussende Bodenbeschaffe nheitsme rkmale hindeute n 
könnte n. 

Eventuell vorh andene Altl asten im Boden aller Art sind in dieser 
Wertermit tl ung nicht berücksichtigt . 

Für diese Werte rmittl ung wi rd unterste llt, dass keine besonderen 
wertbeeinfl ussenden Boden- und Baugrundverhältnisse sowie 

keine Kontam inat ione n vorl iegen. 

Gemäß Auskunft des Wasserwirtschafts amtes beim Landratsamt 
Biberach vom 17. März 2025 liegen keine Eint ragungen im 
Bodenschutz und Altlastenkataster vor. 
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2.4. Recht liche Gegebenheiten 

2.4.1. Grundstücks- und Grundbuchdate n 

Grundbuchdaten: 

Amtsgericht Ravensburg 
Gemeinde Riedlingen 

Wohnungsgrundbuch von Riedlingen 
Numme r 

Beschrieb und Größe: 

Bestandsverzeichnis, Einlegeblatt 1 
Lfd. Nummer 1 

279/1.000 Miteigent umsante il an Karte SO 3628 Mühlvorstadt 20 
dem Grundstü ck Flurst ück 197 /7 Gebäude- und Freifläche 

Seite 8 

12. Mai 2025 

1 a 85 m2 

verb unden mit dem Sondere igentum an der im Auftei lungsplan mit Nr. 1 bezeichneten Wohneinheit (Wohnung 
mit Balkon im 1. Obergeschoss samt einem Abstellraum im Erdgeschoss). 

Es sind Sondernutzungsrechte begründet . Zugeordnet ist das Sondernutzungsrecht an dem Freiflächenbereich, 
der in dem als Anlage 2 beigefügte n Sondernutzungsplan mit 51 bezeichnet ist, zur Nut zung als KFZ-Abstell platz. 

Für jeden Mite igent umsante il ist ein besonderes Grundbuch angelegt (Nr. 5210 bis Nr. 5212) . 

Der hier einget ragenen Miteige nt umsanteil ist durch die zu den anderen Mite igentumsanteilen gehörenden 
Sondereigentumsrechte beschränkt . 

Wegen Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums sowie wegen der Begründung von 
Sondernutzungsrechten wi rd auf die Bewill igung vom 17.07.2023 ( 

) Bezug genommen. 

Aus Grundbuch Nr. 279, 2 hierher übert ragen. 

Eingetragen (RAV049/1091/2 023) am 23.04.2024. 

Rechte und Belastungen in Abteilung II: 

Zweite Abtei lung, Einlegeblatt 1, Winkel-Abwasser betr. s. Augenscheinprotokoll Thl. III BI. 42 und 91 und 
lfd. Nr. 1 zu BV Nr. 1 Thl. V BI. 38b. 

Mitü bertragen, den 14. Oktobe r 1986 
Aus Grundbuch Riedlingen (Riedlingen) Blatt Nr. 279 Abtei lung II Nr. 1 
hierhe r sowie zu Lasten der weiteren Miteigentumsanteile 

mitü bertragen 
(RAV049/1091/2 023) am 23.04.2024. 

Zweite Abtei lung, Einlegeblatt 1, Das Sanierungsverfahren „ Weilerstraße - Zentrum/ Mühlvorstad t" ist 
lfd. Nr. 2 zu BV Nr. 1 eingeleitet . 

Eingetragen (26/390/2 019) am 07.10.2019. 
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Aus Grundbuch Riedlingen (Riedlingen) Blatt Nr. 279 Abteilung II Nr. 3 
hierher sowie zu Lasten der weiteren Miteigentumsanteile 

mitübertragen 
(RAV049/1091/2023) am 23.04.2024. 

Zweite Abteilung, Einlegeblatt 1, Bereits gelöscht . 
lfd. Nr. 3 zu BV Nr. 1 

Zweite Abteilung, Einlegeblatt 1, Die Zwangsversteigerung ist angeord net. 
lfd. Nr. 4 zu BV Nr. 1 Bezug: Ersuchen des Amtsgerichts Biberach a.d. Riß vom 21.10.2024 (2 K 

38/24). 
Eingetragen am 21.11.2024. 

Das Recht in Abteilung II lfd. Nr. 1 zu BV 1 ist nicht wertmindernd . Die Augenscheinprotokolle aus dem Jahr 1868 
wurden auf mögliche Wertminderung geprüft und befinden sich in der Akte des Sachverständigen. Sie sind durch 
Zeitablauf hinfällig . 

Das Recht in Abteilung II lfd . Nr. 2 zu BV 1 ist ebenfalls nicht wertmindernd. Gemäß E-Mail der Kämmerei der Stadt 
Riedlingen vom 24. März 2025 sind aus dem Sanierungsvermerk keine Zahlungen bezüglich des Grundstücks zu 
erwarten oder zu leisten. 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abt . III des Grundbuchs verzeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht 
berücksichtigt . Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch 
Reduzierung des Kaufpreises ausgeglichen werden; bei Gutachten in Zwangsversteigerungsverfahren gilt die 
entsprechende Regelung. 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und Rechte, Wohnungs - und Mietb indungen sowie Bodenverunreinigungen 
sind nach Auskunft des Auftraggebers nicht vorhanden. Auftragsgemäß wurden vom Sachverständigen 
diesbezüglich keine weiteren Untersuchungen angestell t. 

Ausführungen zur Teilungserklärung: Die Teilungserklärung datiert vom 17. Juli 2024 und liegt in Kopie vor . 
Sie enthält keine besondere n Vereinbarungen, die für die Bewertung 
des Bewertungsobjektes von weiterer Bedeutung wären. 

2.4.2. Öffent lich-recht liche Situation 

Baulasten und Denkmalschutz: 

Flächennutzungsplan: 

Bauleitplanung: 

An dem Grundstück sind gern. Bestätigung der Stadt Riedlingen vom 
24. März 2025 keine Baulasten eingetragen . 

Der Sachverständige weist darauf hin, dass Eintragu ngen ins 
Baulastenverzeichnis möglicherweise nicht vollständig sein können 
und somit keine Verbindlichkeit der Aussage unterstellt werden kann. 

Weitere nicht eingetragene Baulasten sind nicht bekannt. Die folgende 
Bewertung unterste llt deshalb, dass keine weiteren Baulasten 
vorhanden sind. 

Denkmalschutz besteht augenscheinlich nicht . 

Ausweis als Wohngebiet (W) 

Die Bebauung richtet sich nach der Umgebungsbebauung (§ 34 
BauGB). 
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Entwic klungszustand: 

Abgabenrechtlicher Zustand: 

Baureifes Land 

Es wird ungeprüft unterste llt, dass Beiträge und Abgaben, welche bis 
zum Wertermittlungsstichtag erhoben wurden, abgerechnet und 
bezahlt sind. 

2.5. Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimm ung des ausgeführten Vorhabens mit den 
vorgelegten Bauzeichnungen, der Baugenehmigung und der verbindlichen Bauleitplanung wurde nicht überprüft. 
Bei dieser Wertermittlung wird die fo rmelle und materielle Legalität der vorhandenen baulichen Anlagen und 
Nutzungen vorausgesetzt. 

2.6. Derzeitige Nutzung 

Art der Nutzung/ Bebauung: Nicht unterkellertes Mehrfamilienwohnhaus mit insgesamt 3 
Wohnungen, 2 Garagen im Erdgeschoss und 3 Abstellplätzen im 
Freien. 

Die zu bewertende Einheit 1 befi ndet sich im 1. Obergeschoss. Die 
Wohnung ist vermietet. 
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Grundlage für die Gebäudebeschrei bungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigu ng sow ie die 
vorl iegenden Bauakte n und Beschreibungen. 

Die Gebäude und die Außenanlagen werden nur insoweit beschri eben, wie es für die Herle itung der Daten in der 
Wertermitt lung notwe ndig ist . Hierbei werden die offensich t lichen und vorhe rrschenden Ausführungen und 
Ausstattu ngen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweich ungen auftreten, die dann allerd ings nicht 
werterheblich sind. Angaben über nicht sicht bare Bautei le beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unt erlagen, 

Hinwe isen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausfüh rung im Baujahr. Die 
Funktion sfähigkeit einzelner Baute ile und Anlagen sowie der technischen Ausstat tungen (Heizung, Elektro, Wasser 
etc .) wu rde nicht geprüft, im Gutachte n wird die Funktion sfähigkeit unterstell t . 

Baumängel und -schäden wurde n so we it aufgenommen, wie sie zerstöru ngsfre i, d.h. offens icht lich und von außen 
erkennbar waren. Mängel im Inneren konnten aufgrund nicht erfolgter Besichtigung nicht festgestellt werde n. 
Darauf weist der Sachverständi ge ausdrückl ich hin. Untersu chungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie 
über gesundhe itsschäd liche Baumateri alien w urde n nicht durchgefü hrt. 

Die Wohnung Nr. 1 konnte aufgrund Abwe senheit des Mieter s nicht besichtigt werden. Stattde ssen wurde die 
Wohnung Nr. 2 im II. Obergeschoss besichtigt . Nach den vorliegenden Grundrissen sind beide Wohnungen 
identisch geschnitten und haben auch die gleiche Größe. Der Eigentümer versicherte am Besichtigungstermin, 
dass beide Wohnungen auch identisch ausgestattet sind. Vom „äußeren Anschein" weist nichts auf eine 
abweichende Ausstattung hin - das Gutachten steht jedoch diesbezüglich unter Vorbehalt. Darauf wei st der 
Sachverständige ausdrücklich hin. 

3.2. Art des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht 

Art des Gebäudes: 

Baujahr: 

Mode rnisierung/ Instandhaltu ng: 

Erweiterungsmöglichkeite n: 

Außenansicht: 

Nicht unterkelle rtes, dreigeschossiges Mehrf ami lienhaus mit je 
einer Wohnung im 1. und II. Obergeschoss und im Dachgeschoss. 
Im Erdgeschoss befinden sich Garagen und Abstell räume sow ie die 
Haust echnik. 

2022 bis auf Wärmedämmung, Fassadenputz und -anst rich 
fertiggestellt . 

Das Gebäude ist neuwe rti g. 

Die Prüfung von Erwe iterungsmöglich keiten ist nicht Gegenstand 
dieses Gutachtens - verm utli ch keine. 

Siehe Fotos in der Anlage 

3.2.1. Ausführung und Ausstattung 

3.2.1.1. Gebäudekonstrukti onen (Wände, Decken, Treppen) 

Konstru ktionsart : Massiv 
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Kellerzone: 

Geschossdecken: 

Wände: 

Dach: 

Hauseingang: 

Treppen: 

Aufzugsanlage: 

Ein Keller ist nicht vorh anden. 

Beton 

Dämmziegel, Außenputz und Wärmedämmschicht fehlen noch. 

Zimmermannsmäßige Dachkonstruktion, Satteldach (Sparren dach) 
mit ca. 35° Dachneigung, Dacheindeckung mit Tonpfannen, große 
Gaupe nach Süden. Flaschnerarbeiten in Zinkblech. 

Hauseingang nach Norden ausgerichtet, nicht überdacht . 

Stahlbetontreppen mit Fliesenbelag. 

Eine Aufzugsanlage ist vorh anden. 

3.2.1.2. Nutzungseinheiten / Raumaufteilung/ Ausführung und Ausstattun g 

Keller: 

Lage im Gebäude: 

Beschrieb: 

Wasserinstallationen: 

Abwasserinstallationen: 

Elektroi nstallation en: 

Heizung: 

Lüftu ng: 

Warmwasserversorgung: 

Bodenbeläge: 

Wände und Decken: 

Türen: 

Fenster : 

Anstatt dem Keller sind im Erdgeschoss Abstellräume für jede 

Wohnung vorhanden, dort befindet sich auch die Haustechnik. 

Die Wohnung befinde t sich im 1. Obergeschoss des Gebäudes. Sie 

ist über das gesamte Geschoss ausgelegt . 

3-Zimmer -Wohnung mit Diele, Wohnraum mit Balkon, kleinem 
Abstellraum, Zimmer, Badezimmer mit WC, Küche mit Essplatz und 
Schlafzimmer. 

Zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffe ntli che 

Trinkwassernetz . 

Ableitung in kommunale s Abwasserkanalnetz . 

Baujahrestypische, moderne Elektroinstall at ion (Loxone­
Steuerung) mit ausreichender Anzahl von Steckdosen, Schaltern 
und Lichtauslässen. 

Wärmepumpe, Wärmeverteilung über Fußbodenheizung . 

Fensterlüftung und Zwangsentlüftung . 

Zentral. 

Vinyl-Böden in den Wohnräumen, Bad und Balkon gefliest, Flure 
und Treppen ebenfall s gefliest, Abstell- und Technikräum e mit 
Glattstrich. 

Gestrichene Putze. 

Eingangstü re Glas-Alu-Element , Innentü ren als weiße Holztüren in 
Holzzargen ausgeführt, Garagentore sind Sektionaltore . 

Kunststofffenster mit Dreifachverg lasung. 
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Sanitär e Installationen : Baujahrestypisch gute Ausstattung, Badezimmer mit bode nt iefe r 
Dusche und Glaskabine, Einzelwaschtisch, WC und 
Waschmaschinenanschluss. 

Wasserenthärtung über Weichwasseranlage . 

3.2.1.3. Besondere Bautei le und besondere Einrichtungen 

Besondere Bauteile: Es gibt keine besonderen Bauteile. 

Besondere Einrichtu ngen: Aufzugsanlage, Weichwasseranlage, Satellitenempfänger . 

Bauschäden und Baumängel, notwe ndige Bis auf die nicht fertigge stellte Fassade waren am Ortstermin 
Reparaturen: waren keine Bauschäden und/ode r Baumängel erkennbar, das 

Sonder- und Gemeinschaftseigentum ist neuwert ig. 

Wirtschaftliche Wertminderung: Eine wirtschaftliche Wertminderung ist nicht bekannt . 

Sonstige Besonderheiten: Sonstige Besonderheiten sind nicht bekannt. 

Beurteilung Zustand und Ausstattung: In der Gesamtbetrachtung insgesamt gute Ausstattungsqualität in 
baujahrestypischer Ausführung. 

3.2.2. Stellp lätze und Garagen 

Zur Wohnung gehört das Sondernutzungsrecht am Stellplatz Nr. 1 (links vor der Haustüre). 

Es handelt sich um einen offene n Stellplatz ohne Besonderhe iten. 

3.2.3. Außenanlagen 

Hofbefestigung: 

Allgemeine Außenanlage: 

Der Hof ist derzeit noch aufgekiest, eine Hofbefestigung fehlt. 

Keine nennenswerte Außenanlage, das Grundstück ist fast 
vollständig überbaut . 
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Nachfolgend wird der Verkehrswert für die Wohnung Nr. 1 im Obergeschoss mit Abstellraum im Erdgeschoss und 
Stellplatz Nr. 51 im Freien, Mühlvorstadt 20, 88499 Riedlingen, zum Wertermittlungsstichtag 03. April 2025 
ermittelt. 

4.1. Verfahren swahl mit Begründung 

Grundsätzlic h sind zur Wertermittlung das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, das 
Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die Verfahren sind nach der Art des 
Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden 
Gepflogenhe iten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung 
stehenden Daten, zu wählen, die Wahl ist zu begrü nden (§ 6(1) lmm oWertV 2021). 

4.1.1. Das Vergleichswertverfahren (§§ 24 -26 lmmoWertV) 

Im Vergleichswertverfahren (§§ 24 - 26 lmmoWertV) wird der Vergleichswert aus einer ausreichenden Zahl von 
Vergleichspreisen ermittelt. Neben oder anstelle von Vergleichspreisen können insbesondere bei bebauten 
Grundstücken ein obje ktspez ifisch angepasster Vergleichsfaktor und bei der Bodenwertermittlung ein 
obje ktspezifisch angepasster Bodenrichtwert herangezogen werden. 

Der vorläufige Vergleichswert kann ermittelt werden: 

1. auf Grundlage einer statistischen Auswertung einer ausreiche nden Anzahl von Vergleichspreisen 
2. durch Multiplika tion eines objektspez ifisch angepassten Vergleichsfaktors oder eines objektspezifisch 

angepassten Bodenrichtwerts mit der entsprechenden Bezugsgröße des Wertermittlungsobjekts. 

Der marktangepasste vorläufige Vergleichswert entspricht nach Maßgabe des§ 7 dem vorläufigen Vergleichswert. 
Der Vergleichswert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswert und der Berücksichtigung 
vorhandener besondere r objektspezifischer Grundstücksmerkmale. 

Zur Ermitt lung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die mit dem zu 
bewertenden Grundstück hinreichend übereinst immende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu 
Zeitpunkten verkauft worden sind, die in hinreiche nder Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise 
sind auf ihre Eignung zu prüfen und bei etwa igen Abweichungen an die Gegebenheiten des 
Wertermittlungsobjekts anzupassen. 

In der örtlichen Kaufpreissamm lung sind wenige Vergleichswerte für entsprechende Liegenschaften verfügbar. Für 
die Anwendung des Vergleichswertverfahrens ist die (Mindest -)Anzahl der verfügbaren Werte somit nicht 
gegeben . 

4.1.2. Das Ertragswertverfah ren (§§ 27 - 34 lmmoWertV) 

Der Ertragswert wird auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge ermittelt. 

Für die Ermittl ung des Ertragswerts stehen folgende Verfahrensvarianten zur Verfügung: 

1. das allgemeine Ertragswertverfahren, 
2. das vereinfachte Ertragswertverfahren, 
3. das periodische Ertragswertverfahren. 
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Der vorläufige Ertragswert wird auf Grundlage des zu ermittelnden Bodenwerts (§§ 40-43 lmmoWertV) und des 
Reinertrags (um die Bewirtschaftungskosten (§ 32 lmmoWertV) geminderten Rohertrags), der Restnutzungsdauer 
und des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes (§ 33 lmmoWertV) ermittelt. Der Ertragswert ergibt 
sich aus dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert und der Berücksichtigung vorhandener besonderer 
objektspezifischer Grundstücksmerkmale. 

Dieses Verfahren ist anwendbar sowohl für gewerblich genutzte Grundstücke, Grundstücke deren Renditen im 
Vordergrund stehen, Wohnungs - und Teileigentum, Wohnungs - und Teilerbbaurechte. 

Das Ertragswertverfahren (§§ 27 - 34 lmmoWertV) ist für die Bewertung von Grundstücken mit der Nutzbarkeit 
des Bewertungsobjektes aus methodischen Gründen sehr gut geeignet, weil bei diesem Verfahren der mögliche 
nachhaltig erzielbare Ertrag und nicht eine mögliche Eigennutzung im Vordergrund steht . Entsp rechend den 
Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbar keit 
des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Ertragswertverfahrens zu bestimmen . Es kommt somit hier zur 
Anwendung . 

4.1.3 Das Sachwertverfahren (§§ 35 - 39 lmmoWe rtV) 

Das Sachwertverfahren (§§ 35-39 lmmoWe rtV 2021) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung technischer 
Merkmale . Der Sachwert wird als Summe von Bodenwert und Wert der nutzbaren baulichen Anlagen (Wert der 

Gebäude, der besonderen Betriebseinrichtungen und der baulichen Außenanlagen) und Wert der sonstigen 
Anlagen ermittelt. Der marktangepasste vorläufige Sachwert ergibt sich aus der Multiplikation des vorläufigen 
Sachwerts mit einem objektspezifisch angepassten Sachwertfaktor(§ 39 lmmoWertV) . Nach Maßgabe des §7 Abs. 
2 lmmoWertV kann zusätzlich eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- ode r Abschläge erforderlich sein. Der 
Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert und der Berücksichtigung vorhandener 
besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale . 

Auf eine Sachwertermittlung wird aus methodischen Gründen verzichtet. Eine Sachwertermittlung ist bei 

Bewertungsobjekten der vorliegenden Art nicht zielführend, weil bei der Kaufpreisbi ldung die Eigennutzung und 
nicht der mögliche nachhaltig erzielbare Ertrag im Vordergrund steht. 

4.1.4. Bodenwertermittlung 

Nach der lmmoWe rtV ist der Bodenwert (§§ 40 - 45 lmmoWertV) vorbehaltlich des § 40 Abs. 5 lmmoWertV ohne 
Berücksichtigung der baulichen Anlagen im Vergleichswertverfahren zu ermitteln. 

Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann auch ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert zur 
Bodenwertermittlung verwendet werden (§40 Abs.2 lmmo WertV). 

Der Bodenrichtwert ist bezogen auf einen Quadratmeter Grundstücksfläche des Bodenrichtwertgrundstücks . Das 
Bodenrichtwertgrundstück (§13 Abs.2 lmmo WertV) ist ein unbebautes und fiktives Grundstück, dessen 
Grundstücksmerkmale weitgehend mit den vorherrschenden grund - und bodenbezogenen wertbeeinflussenden 
Grundstücksmerkmalen in der gebildeten Bodenrichtwertzone überei nstimme n. 

Steht keine ausreiche nde Anzahl von Vergleichspreisen oder stehen keine geeigneten Bodenrichtwerte zur 

Verfügung, kann der Bodenwert auch mit Hilfe deduk t iver Verfahren ode r in anderer geeigneter und 
nachvollzieh barer Weise ermittelt werden. Werden hierbei die allgemeinen Wertverhältnisse nicht ausreichend 
berücksichtigt, ist eine Marktanpassung durch markübliche Zu- und Abschläge erfo rderlich . 

Weitere Grundstücksmerkmale (§ 5 lmmoWertV) werden bei der Ermi ttlung des vorläufigen Verfahrenswerts 

berücksichtigt . Dazu zählen die Art und das Maß der baulichen Nutzu ng, der beitragsrechtliche Zustand, die 
Ertragsverhältnisse, die Lagemerkma le und die Bodenbeschaffenheit . 
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Bei einer erheblichen Überschreitung der marküblichen Grundstücksgröße kommt eine getrennte Ermittlung des 
Werts der über die marktübliche Grundstücksgröße hinausgehenden selbständig nutzbaren oder sonst igen 
Teilfläche in Betracht(§ 41 lmmoWertV) . 

4.1.5. Berücksichtigung von sonstigen wertbeeinflussenden Umständen 

Sowohl bei Ertragswert - als auch bei der Sachwertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück betreffenden 
sonstigen wertbeeinflussenden Umstände sachgemäß zu berücksicht igen. Dazu zählen: 

• Abweichungen vom normalen baulichen Zustand infolge unterlassener lnstandhal tungsaufwen dungen oder 
Baumängel und Bauschäden, soweit sie nicht bereits durch den Ansatz eines reduzierten Ertrages oder durch 
eine gekürzte Restnutzungsdauer berücksichtigt sind, 

• wohnungs - und mietrechtliche Bindungen (z.B. Abweichungen von der ortsüblichen Miete), 

• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke, 

• Abweichungen in der Grundstücksgröße, wenn Teilflächen selbständig verwertbar sind. 
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Mir liegt eine Wohnflächenberechnung nach DIN 283 im Rahmen der Abgeschlossenheitsbescheinigung vor . 
Daraus ergeben sich folgende Flächenmaße, die von mir durch die aktuellen Berechnungsvorschriften nach WoFIV 

korrigiert werden : 

Wohnung2 

Wohnen 26,78 ml 

Zimmer 9,25 ml 

Bad 7,69 ml 

Kochen / Essen 18,82 ml 

Schlafen 12,79 ml 

Abstellraum 1,81 ml 

Summe Wohnung 2 77,14 ml 

3 % Putzabzug -2,31 ml 

Wohnfläche netto 74,83 ml 

Balkon (1/4) 1,76 m2 

Wohnfläche 76,59 ml 

gerundet: 77,00 ml 

4.2.2. Fest legung der Restnut zungsdauer des Gebäudes 

Als Restnutzungsdauer ist die Anzahl der Jahre anzusetzen, in denen die bauliche Anlage bei ord nungsgemäßer 
Instandhal tung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Sie ist entscheidend 
vom technischen und wirtschaftlichen Zustand des Objektes, nachrangig auch vom Alter des Gebäudes bzw. der 
Gebäudeteile abhängig. Zunächst wird die Differenz aus üblicher Gesamtnutzungsdauer und tatsächlichem 

Lebensalter gebildet . Diese wird dann verlängert (d.h. das Gebäude wird fiktiv verjüngt), wenn beim Gebäude 
wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Entsprechen die baulichen Anlagen nicht den 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn - und Arbeitsverhältnisse bzw. der Sicherheit der Nutzer, besteht 
ein schlechter Bauzustand mit vernachlässigter Instandhaltung (Baumängel und Bauschäden), ein 
unwirtscha ftl icher und unzeitgemäßer Grundriss, führt dies zu einer verkürzten wirtschaftlichen 

Restnutzungsdauer (d.h. das Gebäude wird fi ktiv älter). 

Ich bestimme deshalb die Restnutzungsdauer der Liegenschaft wie fo lgt: 

Baujahr: 
Bewertungsstichtag: 
Gebäudealter am Bewertungsstichtag: 
Gesamtnutzungsdauer Mehrfamilienhaus (lmmoWertV 2021): 
Rechnerische Restnutzungsdauer: 

Wirtschaftliche Restnutzungsdauer zum Bewertungsstichtag somit : 

2022 
2025 

03 Jahre 
80 Jahre 
77 Jahre 

rd . 80Jahre 

Fertigste llung der Fassade wird unterstellt. Die Kosten dafür sind unter der Position „Besondere objektspezifische 
Grundstücksmerkmale" berücksichtigt. 
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4.2.3. Objektspezifi sch angepasster Liegenschaft szinssatz (§§ 21,33 lmm oWertV 2021) 

Der Liegenschaftszinssatz (all over capita lization rate) ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren . Er ist auf der 
Grund lage geeigneter Kaufpreise und Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsicht lich der Nutzung und 
Bebauung gleichart iger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfa hrens als Durchschnittswert 
abzuleite n. 

Der so erm ittelte Liegenschaftszinssatz führt zu einem marktkonformen Ergebnis und ist demzufolge der 
Sachwertfakto r des Ertragswertverfahrens. 

Der geme insame Gutachte rausschuss west licher Landkreis Biberach veröffent licht in seinem 
Grundstücksma rktber icht 2023 folgende Liegenschaftszinssätze für Wohnungseigentum: 

Marktdaten bis 31.12.2022: 

Liegenschaftszinssatz für Gebrauchtwohnungen: 

3,01 % (Spanne -0,93 % bis 9,39 %), Median bei 2,64 %. 

Von Inte resse ist auch folge nde Aussage: 

Für den Bereich des westlichen Landkreises ist auch unter erhöhten Zinssätzen eine immer noch konstante 
Preisentwicklung festzustellen. Dabei muss für den Bestandsmarkt auch beachtet werden, dass im Verhältnis zu 
anderen Regionen Süddeutschlands im Landkreis Biberach hohe Einkommen im Verhältnis zu den gegebenen 
Mitte/preisen von Immobilien gegeben sind. Aus diesen Gründen sind im Berichtsgebiet deutlich mehr 
Schwellenhaushalte auch nach der Steigerung der Zinssätze noch in der Lage Wohneigentum zu erwerben. Diese 
Entwicklung kann aber gerade für hochpreisige Lagen nicht vermutet werden. 

und : 

Weitgehend unabhängig verliefen die Verläufe der Liegenschaftszinssätze und der Hypothekenmarktzinssätze in 
den Jahren 2015-2022. Der Trend zeigt sich relativ unabhängig von den starken Anstiegen der 
Hypothekenzinssätzen . Noch bewegen sich die Preise von Bestandswohnungen in einem bezahlbaren Niveau in der 
lokalen Lage. 

Nach Aussage des Leiters der Geschäftsstelle, Herr , wird diese Aussage bestätigt. Es besteht derzeit keine 
deutl iche Veränderung im Markt zu den Jahren 2021 und 2022, aus denen die o.g. Liegenschaftszinssätze 
abgele itet wurden . Der Markt entwickelt sich stab il. 

Die Wohnung liegt sehr zentra l in Riedlingen mit einer schöne n Aussicht über den Mühlbach und über die 
Kleingartenan lage „B leichgärten". Das Haus ist neuwert ig (Fertigstellu ng wird unte rstellt) und die Wo hnung ist gut 
ausgestattet und gut vermietba r. 

Ich lege der Bewertung deshalb folgenden Liegenschaftszinssatz zugrunde: 2,5 % am Bewertungsstic htag. 

4.2.4. Erträge 

Bei der Ermitt lung der Ertragsverhältnisse ist von dem marktüblic h erzielbaren jähr lichen Reinert rag auszugehen. 
Der Reinertrag (§ 18 lmmoWertV) ergibt sich aus dem jährlichen Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten 
(§ 19 lmmoWertV). 

We icht die tatsäc hliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig 
gesicherten Nutzungsmögl ichkeiten ab und/oder werden für die tatsäch liche Nutzung von Grundstücken oder 
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Grundstücksteilen vom Üblichen abwe ichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrages die für eine 
übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Einnahmen zugrunde zu legen. 

Die Wohnung ist am Bewertungsstichtag nach Angabe des Eigentümers für nettoka lt 850,00 € im Monat vermietet, 
dies entsp richt einem m2-Preis von rd . 11,00 €. Die Frage, ob der Stellplatz inclusive ist, konnte nicht geklärt 
werden. Ein Mietvert rag wurde nicht vorgelegt . 

Die vereinbarte Miete ist auf Marktüblichkeit zu überprüfen . 

Ermitt lung der marktüblich erzielbare n Ert räge 

Die Stadt Riedlingen hat in Kooperation mit den Kommunen Altheim, Ertingen, und Uttenweiler sowie dem 
EMA-lnstitut für empirische Marktanalysen, auf der Grundlage einer repräsentative n 
Mieter- und Vermieterumfrage erstmals einen qualifizie rten Mietspiegel erstellt. Die Erstell ung basiert auf 
über 494 Datensätze n, die im Zeitraum Juli 2023 bis August 2023 bei zufällig ausgewählten 
mietspiegelrelevanten Haushalten schriftlich erhoben wurden. An der Neuerstellung des Mietspiegels hat 
ein begleitender Arbeitskreis bestehend aus den Vertretern der einzelnen Kommunen und des EMA-lnstituts 

mitgewirkt . 

Die repräsentative Datenerhebung wurde vom EMA-lnstitut konzipiert und von den Kooperationspartnern 
selbst durchgeführt. Mit der Konzept ion der Datenauswertung und der 
Mietspiegelerstellung war ebenfalls das EMA-lnstitut beauft ragt . Das dem Mietspiegel 2019 zugrunde 
liegende regressionsanalytische Auswertungsverfahren ermöglicht eine deta illierte, in 
Tabelle 1 und Tabelle 2 ausgewiesene Nettomiete pro Quadratmeter anhand einer ausreichend großen 
Datenstichpr obe. 

Dieser qualifizierte Mietspiegel tritt am 1. März 2024 in Kraft und gilt bis zum 28. Februar 2026. 

Daraus ergibt sich folgen de orts übliche Vergleichsmiete: 

Basisnettomiete für Wohnungen mit Baujahr 2014 - 2019 
und einer Wohnfläche von 70 - 80 m2: 

Zuschläge: Fußbodenheizung in den Hauptwohnräumen: 

Sanitärausstattung: 
Wohnlage: 

Gesamt: 

+2% 
+8% 
+6% 

7,07 €/m 2 

+16 % 1,13 €/m 2 

Durchschnittliche monatliche ortsübliche Vergleichsmiete: 8,20 €/m 2 

Mietpreisspanne: ±18% 

Die obere Preisgrenze der ortsüblichen Vergleichsmiete bet rägt somit 

Der noch angemessene Mietpreis der Wohnung im Rahmen 
des Mietspiegels beträgt somit 

Die angemessene M iete für einen Stellplatz im Freien beträgt 

Somit beträgt die noch angemessene Miete für Wohnung und Stellplatz: 

1,48€/m 2 

9,68€/m 2 

745,00 € pro Monat. 

30,00 € pro Monat. 

775,00 € pro Monat. 

Die Wohnung ist nach Angabe für 850,00 € im Monat nettokalt vermietet. Da die bei einer Erstvermietung die 
Grenzen des Mietspiegels nicht gelten, ist die Höhe der M iete nicht zu beanstanden . Aufgrund der Lage und 
Ausstattung der Wohnung halte ich die vereinnahmte Miete für angemessen. 
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Zur Bewertu ng gehe ich von einer Nettoka ltm iete von 850,00 € im Monat bzw. von rd. 10.200,00 € im Jahr fü r 
die Wohnung incl. Stellplatz aus. 

4.2.5. Bewirtschaftu ngskosten (§ 32 lmmoWertV 2021) 

Als Bewirtschaftungskosten sind die für eine ord nungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung marktüb lich 
entstehe nden jäh rlichen Aufwendu ngen zu berücksichtigten , die nicht durch Umlagen oder sonstige 
Kostenübernahmen gedeckt sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Betriebskosten, die 
Instandhaltungskoste n, die Verwaltungskosten und das Mietausfallwagnis. Unter dem Mietausfallwag nis ist 
insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen , die durch uneinbringliche Mietrückstände oder 
leerste hen von Raum, der zur Vermietung bestimmt ist, entste ht . Es dient auch zur Deckung von Kosten einer 
Rechtsverfo lgung auf Mietza hlung, Aufhebung eines Mietve rhält nisses oder Räumung. 

Zur Bestimmung des Reinertrages werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten (-ante ile) in Abzug 
gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind. 

Die Ansätze erfolgen gern. Anlage 3 (zu§ 12 Absatz 5 Satz 2) Modellansätze für Bewirtschaftungskosten: 

4.2.5.1. Bewirtsc haftu ngskosten der Woh nung 

Bezugsgröße: - -- nachhaltige r Rohertrag: 10.200,00 

Betriebskosten: 0% nicht umlegbare Betriebskosten . = 0,00 
Ausfallwag nis fü r Betriebskosten-
vorauszahlung ist im Mietausfa llwagnis 
berücksichtigt . 

kalk. Verwaltungskosten: gern. lmmoWertV 2021: = 359,00 
359,00 € je Wohnung im Jahr 2025 

Instandhaltungskosten: gern. lmmoWertV 2021: = 1.078,00 
14,00 € / m2 Wfl. im Jahr 2025 * 77 m2 

Mietausfallwagnis: 2% des Rohertrages = 204,00 

Summe: 1.641,00 

Somit bestehen Bewirtschaftungskosten am Bewertungsstichtag von gerundet: 1.600,00 

Dies entsp richt einem Bewirtsc haftungskostena nte il von rd. 16,00 

4.2.6. Besondere objekt spezifische Grundstücksmerkmale 

Gemeinschaftseigentum: Bauschäden und Baumängel, notwendige 
Reparaturen: 

Am Ortstermi n waren bis auf die feh lende Fertigstellu ng der 
Fassade augenscheinlich keine größere n Baumängel oder 
Bauschäden ersicht lich. Das Objekt wirkt gepflegt. 

Für die Fertigstellu ng der Fassade liegt nach Aussage des 
Eigentümers ein Angebot mit Kosten von etwa 35.000 € vor. Diese 
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lnstandhal tungsrücklage: 

Rückständige Zahlungen: 

Hausgeld: 

Zubehör: 

Besondere Bauteile: 

Selbständig verwertb are Teilflächen: 

Zeitwert der Einbauküche: 

Sonstig es: 

Größenordnung erscheint realist isch. Für die Wohnung 1 sind somit 
noch aufzuwendende Fertigstellungskosten in Höhe von 279/1.000 
Miteigentums anteil, dies entspricht 9.765 €, also rd. 10.000 € in 
Abzug zu bringen. 

Sondereigentum: 

Die besichtigte Wohnung im II. Obergeschoss ist sauber und 
gepflegt. Mängel und/oder Schäden waren nicht ersichtlich. 

Der Eigentüm er versicherte am Ortstermin, dass sich die zu 
bewertenden Wohnung im 1. Obergeschoss im gleichen Zustand 
befände. Vom äußeren Anschein waren keine Gründe ersichtlich, 

diese Aussage anzuzwei fe ln. 

Eine nennenswerte lnstandhaltung srücklage dürfte aufgru nd des 
geringen Alters der Immob ilie nicht vorh anden sein. 

Die lnstandhaltung srücklage selbst bleibt bei der Ermitt lung des 
Verkehrswertes außer Ansatz, sie ist üblicherweise nicht 
Gegenstand der Bewertung. 

Sind nicht bekannt. 

Die Höhe des monatlichen Hausgelds ist nicht bekannt . 

Zubehör ist nach Augenschein nicht vorhanden. 

Besondere Bauteile sind nicht vorh anden. 

Selbständig verwert bare Teilflächen sind nicht vorha nden. 

Die Kücheneinri cht ung ist Mietereigentum. 

Keine weiteren besonderen objektspezifischen 
Grundstücksmerkmale. 
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4.3. Bodenwertermitt lung 

Vergleichswerte sind nicht vorhanden. 

4.3.1 Bodenricht wert 
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Der geme insame Gutachte rausschuss westlicher Landkreis Biberach veröffentl icht fo lgenden Bodenrichtwert per 
01.01.2023: 

Zone 86300120 Müh lvorstadt 

150,00 € / m2
, Kerngebiet, bei WGFZ1 = 0,4 

4.3.2 Abweichungen vom Bodenri chtwert 

1. Konjunktu relle Abwe ichungen vom Bodenrichtwert sind nicht zu berücksichtigen. Nennenswerte 
Veränderu ngen in den Bodenrichtwerten sind nach Aussage des Gutachterausschusses nicht absehbar. 

2. Abwe ichungen aufgrund abwe ichender Lagemerkmale sind nicht gegeben. Der Bodenrichtwert bezieht 
sich auf die Richtwertzo ne, in der das Grundstück liegt. 

3. Abwe ichungen wegen abweichende r baulicher Ausnutzung sind gegeben. Das Grundstück hat eine WGFZ 
von ca. 2, 12, die WGFZ des Richtwertg rundstücks beträgt 0,4. Der Gutachterausschuss veröffe nt licht keine 
GFZ:GFZ - Umrechnungskoeffiz ienten. Die Ausnutzung des Grund und Bodens ist hilfswe ise über die 

Umrechnungskoeff izienten gern. Anlage 11 WertR zu berücksichtigen Der diesbezügliche Faktor beträgt 
2,26. 

4. Weitere Anpassungen sind nicht erfo rderl ich. 

4.3.2 Bestimmun g des Bodenwertanteil s und Bodenwertfe stste llung 

Der Bodenwert des Gesamtgrundstücks beträgt am Bewertungsstichtag: 

185 m2 * 150€/ m2 * 2,26 62.715,00€ 

Auf das Bewertungsob jekt entfällt als anteiliger Bodenwert bzw. ideeller Bodenwertantei l für den 
Mite igentumsa nte il des Woh nungseigentums von 279 / 1.000: 

Ideeller Bodenwertante il des Wohnungseigentums: 

€ 62.715,00 / 1.000 * 279 17.497,48 € 

Den Bodenwertanteil des Woh nungseigentums ermittle ich mit gerundet : 

WGFZ = Wertre levante Geschossflächen zahl 
Berechnung in der Akte des Sachverst änd igen 

17.500,00 € 
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4.4. Berechnung des Ertragswerts 

Rohert rag (Summe der nachhaltig erzielbaren Nettokaltm ieten) 

Bewi rtschaftungskosten 

Ergibt : jährl icher Reinertr ag 

Abzüglich Bodenwertve rzinsung bei einem Liegenschaftszinssatz von 2,50 % 
und einem Bodenwerta nte il von 17.500 € 

Ertra g der baulichen Anlagen (Gebäudereinertr ag) 

Multipl iziert mit Vervielfä lt iger gemäß§ 16 Abs. 3 WertV bei 2,50 % 
Liegenschaftszins und einer Restnutzungsdauer von 80 Jahren 

Ergibt : Gebäudeertragswert (Wert der baulichen Anlagen) 

Zuzüglich Bodenwert 

Ergibt : vorläufiger Ertragswert 

Einflu ss besonderer objektspez ifischer Grundstücksmerkmale 3 

Ergibt : Ertragswert 

Gerundete r Ertragswert4 

Plausibilität : 
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€ 10.200 

€ -1.600 

€ 8.600 

€ - 438 

€ 8.162 

Multi plikator 34,451817221 

€ 281.196 

€ 17.500 

€ 298.696 

€ -10.000 

€ 288.696 

€ 290.000 

Der Ertragswert beträg t 3.896 € / m2 Wohnfläche incl. Stellplatz nach erfolg ter Fertigstellung der Fassade. 

Gern. Grundstücksmarkt bericht 2023 wurden im Jahr 2021 / 2022 in Einzugsgebiet des Gutachterausschusses bei 
Baujahren Erstbezugswohnungen m2-Preise von 1.672 € bis 4.976 € bei einem Mittelwert von 3.332 € erzielt . Bei 
Bestandswohnungen betragen die m2-Preise 297 € bis 4.258 € bei einem Mittelw ert von 1.629 €. Seither verläuft 
die Preisentwickl ung nach Aussage des Gut achterausschusses in etwa horizonta l. Im Hinblick auf das Alter der 

Woh nung (nahezu Neubau), der Qualität , der Ausstattung und der zent ralen Lage ist der ermittelte Wert 
hinreiche nd plausibel und passt in die ausgewiesene Preisstruktur. 

Kosten der Fert igst ellung der Fassade 
Rundungsschema nach Kleiber: Kleiber digita l> Teil IV - lmmoWertV > 1 lmmobilienwerte rmittl ungs-verordnung (lmmoWertV) > 1.2 
M arkt werterm it tlung (Verkehrswe rtermi ttlung )> 1.2.3 Genauigkeit und Leistungsf ähigkeit der Marktwerterm ittl ung> 1.2.3.4 Auf­
und Abrund ung 
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Wird die Vorgehensweise zur Erm ittlung des Ertragswertes formelmäßig beschrieben, so lautet diese: 

EWv 

EW 

mit: EW 
EWv 
RoE 
BewK 
p 
q 
BW 
n 
s 

= 
= 

(RoE - BewK - p * BW) * (q0 
- 1) / (q0 * (q - 1)) + BW 

EWv - s 

Ertragswert des Grundstücks 
vorläufige r Ertragswert des Grundstüc ks 
Jahresrohert rag 
Bewirtsc haftungskoste n 
Liegenschaftszinssatz in % 

l+p 
Bodenwerta nte il 

Restnutzungsdaue r 
besondere objektspezifisc he Grundstücksmerkma le 

Sämtliche oben angeführte n Variable n, die zur Lösung dieser Gleichung erforde rlich sind, habe ich unte r Punkt 4 
und Unte rpunkte n ermittelt. Folgende Werte wu rden angesetzt: 

Jahresrohertrag RoE € 10.200 
Bewirtschaft ungskosten BewK € 1.600 
Liegenschaftszinssatz p 0,025 
l+p q 1,025 
Bodenwertantei l BW € 17.500 
Restn utzu ngsda ue r N Jahre 80 
Besondere 
objektspezifisc he 
Grundst ücksmerkmale s € 10.000 

Über Einsetzen der Werte in die Forme l ergibt sich fo lgende Berechnung : 

EWv (€ 10.200 - € 1.600) - (0,025 * € 17.500) * (1,02580 -1) / (1,02580 * (1,025 -1)) + € 17.500 

(€ 8.600- € 438) * ( 7,209567816 - 1) / ((7,209567816 * (1,025 - 1)) + € 17.500 EWv 

EWv 

EWv 

EWv 

(€ 8.163 * 6,209567816 / 0,180239195 ) + € 17.500 

(€ 8.163 * 34,451817298 ) + € 17.500 

€ 281.230 + € 17.500 

Ewv € 298.730 

Dieser Wert ist noch um die besonderen objektspezifische 
Grundstüc ksmerkmale von 

EW € 298.730 -€ 10.000 

EW € 288.730 

Es ergibt sich som it ein Ertragswert von 

Diesen Wert runde ich auf 

€ 10.000 durch Subtraktio n zu bereinigen : 

€ 288.730 

€ 290.000 
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4.5. Verkehrswert 

4.5.1. Definition des Verkehrswer t es gern.§ 194 BauGB und Erläuterung 

Legaldefi nition des Verkehrswertes : 
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Der Verkeh rswert wi rd gemäß § 194 BauGB durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpu nkt, auf den sich die 
Ermittl ung bezieht. im gewö hnlichen Geschäftsverkehr . nach den recht lichen Gegebenheiten und tatsächlichen 
Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenhei t und der Lage des Grundstücks ode r des sonstigen Gegenstands der 
Wertermitt lung. ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persön liche Verhäl t nisse zu erzielen wäre . 

Der Verkeh rswert gemäß § 194 BauBG unt erstellt also den Verkauf der bewertete n Immob ilie am 
Wertermitt lungsstichtag an Dritte . Unter dem Begriff des "gewöh nlichen Geschäftsverkehrs" versteht man "den 
Handel auf einem freie n Markt, wobei weder Käufer noch Verkäufer unter Zeitdr uck, Zwang ode r Not stehe n und 
allein objektive Maßstäbe preisbestimmend sind" (BFH, Urt . vom 23.02.1979) . Ungewöh nliche oder persönliche 
Verhältn isse bleiben dabei außer Betracht . Die Bemessung des Verkehrswertes erfolgt aus der Sicht eines frei 
entsche idungsfähigen und handelnden potenziellen Erwerbers der Immobilie . 

4.5.2. Bemessung des Verkehrswer t es 

Unter Beacht ung der im gewöh nlichen Geschäf tsverkehr best ehenden Gepfloge nheiten (§ 8 Abs. 1 lmmoWertV) 
ist der Verkehrswert bei dem oben begutachtete n Wertermi ttlungsobjekt aus dem Ertragswert abzuleite n. 

Der Ertragswert wurde unter Punkt 4.4. dieses Gutachtens erm ittelt und beträgt insgesamt 290.000 €. 

Eine besondere Anpassung an die Lage auf dem Grundst ücksmarkt entfäll t, da dem Werte rmittl ungsverfa hren 
marktgerechte Ansätze zugrunde liegen. 

Der Verkehrswert für 

die Wohnung Nr . 1 im Obergeschoss mit 
Abstellra um im Erdgeschoss und Stellp latz Nr. 51 im Freie n 

Mühlvorstad t 20, 88499 Riedl ingen 
wird zum Stichtag 03. Apri l 2025 ermittelt mit 

290.000 € 
(in Worten: Zweihu ndertne unzigtausend Euro) 

Dieser Wert ent hält kein Inventa r, kein Mobiliar und keine mögl iche Umsatzsteuer . 

Zubehör ist nach Augenschein nicht vorhanden. 
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Die mit Schreiben des Amtsgerichts Biberach vom 13. März 2025 (Auftrag zur Gutachtenerstellung) übersandten 
Fragen beantworte ich unter Hinweis auf die ausführliche n Ausführungen im Gutachten wie folgt: 

a) Bericht zur Verkehrs- und Geschäftslage 

Antwort: Siehe dazu die Ausführungen auf Seite 5 des Gutachtens 

b) Bericht zu baulichem Zustand und anstehe nden Reparaturen 

Antwort : Der bauliche Zustand ist baujahrestypisch. Dringende Reparaturen stehen derzeit 
augenscheinlich nicht an. Die Fassade ist noch nicht fert iggestellt . Die erforderliche n 
Kosten der Fertigstellung sind im Verkehrswert berücksichtigt. 

c) Bestehen bau behördliche Beschränkungen oder Beanstandungen? 

Antwort: Es besteh en keine baubeh ördli chen Beschränkungen oder Beanstandungen . 

d) Besteht Verdacht auf Hausschwamm und/ode r Altlasten? 

Antwort: Verdacht auf Hausschwamm und/oder ökologische Altlasten beste ht nicht. 

e) Wer ist Verwalter? 

Antwort: Die Liegenschaft w ird vom Eigentüme r selbst verwaltet. 

f) Ob und ggf. welche Mieter und Pächter sind vorhanden? 

Antwort: Die Wohnung im 1. Obergeschoss ist vermiete t. Der Name des Mieters ist nicht bekannt. 
Ein Mietvertrag lag bei Gutachtenerstellung nicht vor. 

g) Ob eine Wohnpreisbindung gern. § 17 WoBindG besteht? 

Antwort: Eine Wohnpreisbindung gern. § 17 WoBindG besteht mit großer Wahrscheinlichkeit 
nicht . 

h) Wird ein Gewerbebetrieb geführt? 

Antwort: Augenscheinlich wi rd kein Gewerbebetr ieb geführt. 

i) Sind Maschinen oder Betriebseinrichtungen vorhanden, die nicht mitgeschätzt sind? 

Antwort: Nein. 

j) liegen ein Energieausweis bzw. Energiepass im Sinne der EnEV vor? 

Antwort: Ein Energieausweis lag bei Gutachtenerstellung nicht vor. 

Werthaltiges Zubehör konnte nicht festgestellt werden. 
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Diplom -Kaufmann (univ.) Jörg Künzle MRICS 
Chartered Valuation Surveyor 
Rechtsve rbindlich ist ausschließlich ein gezeichnetes Original. 
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6. Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1: 

Anlage 2: 

Anlage 3: 

Anlage 4 - 7: 

Anlage 8 - 12: 

Makrolage Riedlingen 

Mikrolage Bewertu ngsobjekt in Riedlingen 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster 

Grundrisse und Schnitt, Ansicht Süd 

Fotos 

Die Fotoaufnahmen zeigen eine Referenzwohnung im II. Obergeschoss. Die Wohnung 
Nr. 1 im 1. Obergeschoss konnte nicht besicht igt werden. Der Eigent ümer versichert am 
Ortstermin, dass die Woh nung im II. Obergeschoss exakt die gleiche 
Ausstattu ngsmerkmale (gemeint ist damit nicht die Möbl ierung) aufwe ist wie die zu 
bewertende Wohnung im 1. Obergeschoss. 

Die Anlagen dienen ledigl ich der Visualisierung des Bewertu ngsobjekt es. Karten und Pläne sind nicht 
maßstabsgetreu und erheben keinen Anspruch auf Vollständig keit . 
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BauNVO 
Baunutzungsverordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 21.11.20 17; (BGBI. 1 S. 3786) 

BRW-RL 
Bodenrichtwertr icht linie in der Fassung vom 11.01.2011 

EW-R L 
Ertragswe rtr icht linie in der Fassung vom 12.11.2015 

LBO Baden-Württemberg 
Landesbauordnung Baden-Württemberg 

in der Fassung vom 05.03.2010 

DIN 276 
Kosten von Hochbauten, (Dezember 2018) 

II. Berechnungsverordnung 
Verordnung über wohnw irtschaftliche Berechnungen 

1957;( zuletzt geändert 30.11.2003) 

ErbbauRG 
Gesetz über das Erbbau recht vom 15.01.1919; 
(zuletzt geändert 09.10.2013) 

Stat istisches Landesamt 
Ablei tu ng des Baukostenindex von Baden-Württembe rg 

lmmob ilienwertermi tt lungsverordnung vom 19.07.2021, 
(BGBI 1 2021 S. 2805) 

W ertR 2006 
Werte rm itt lungsr ichtl inien, in der Neufassung vom 

15.03.2006 

VW-RL 
Vergleichswert richtlinie in der Fassung vom 20.03.201 4 

SW·RL 
Sachwert richtlinie in der Fassung vom 05.09.20 12 

DIN 277 
Grundflächen und Rauminhal t, (Januar 2016) 

WoFIV 2004 

Wohnflächenverordnung (01.01.2004) 

BetrKV 
Betr iebskostenverordnung (10.05.2012) 

DSchG Baden-Württ emberg 
Denkmalschutzgesetz Baden-Württembe rg 

in der Fassung vom 06.12.1983, 
zuletzt geändert am 25.04.2007 

Destat is 
Statistisches Bundesamt, 
Ableitung des Baukostenindex der Bundesrepublik 
Deutsch land 
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Gutachten über den Verkehrswert für die Woh nung Nr. 1 im Obergeschoss 
mit Abstellraum im Erdgeschoss und Stellplatz Nr. 51 im Freien, 
Mühlvorstadt 20, 88499 Riedlingen 
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Gutachten über den Verkehrswert für die Woh nung Nr. 1 im Obergeschoss 
mit Abstellraum im Erdgeschoss und Stellplatz Nr. 51 im Freien, 
Mühlvorstadt 20, 88499 Ried lingen 

Ansicht Nord, die zu bewertende Wohnu ng liegt im 1. Obergeschoss 

Ansicht Süd 
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